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Vorwort

Dem Pflegewesen größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Ach-
tung zuteil werden zu lassen, gehört zu den ebenso einmütig wie gebets-
mühlenartig ertönenden Glaubensbekenntnissen politischer Liturgie. Wie
ernst es der Politik mit diesem Anliegen wirklich ist, machen viele Mitglie-
der der Pflegeberufe daran fest, ob die politischen Entscheidungsträger wil-
lens sind, den Pflegeberufen in Gestalt einer Pflegekammer eine stärker
hörbare Stimme im Konzert der Akteure des Gesundheitswesens zu verlei-
hen. Inwieweit deren Gründung sinnhaft und zulässig ist, entzweit die Geis-
ter. Seit zahlreiche Länder gesetzgeberische Pläne für die Einrichtung einer
Pflegekammer hegen, ist die politische und rechtliche Diskussion in voller
Schärfe entbrannt. Befeuert wird sie von Befürchtungen bzw. Hoffnungen
auf eine Veränderung des Kräfteverhältnisses der Gruppen im Gesundheits-
wesen. An Leidenschaftlichkeit und Emotionalität, auch missionarischem
Eifer, mangelt es der Diskussion nicht, eher an Sachlichkeit und umfassen-
der Aufarbeitung der Argumente.

Den rechtlichen Handlungsrahmen und die verwaltungspolitischen Argu-
mente auszuleuchten, die für und gegen die Einrichtung einer Pflegekam-
mer sprechen, versteht die vorliegende Untersuchung als ihre Berufung. Sie
bemüht sich um eine nüchterne Analyse aller relevanten, gerade auch der
bisweilen ausgeblendeten kritischen verwaltungspolitischen Entscheidungs-
aspekte.

Das Werk ist in Teilen aus einem (unveröffentlichten) Gutachten hervor-
gegangen, das ich im Auftrag des Bundesverbandes der privaten Anbieter
sozialer Dienstleistungen e. V. (bpa) im Frühjahr 2012 erstellt habe (vgl. die
Kurzzusammenfassung, bpa-magazin 2/2012, S. 6–8).

Bei der Entstehung des Werkes haben sich die Mitarbeiter meines Lehr-
stuhls in hilfreicher Weise inhaltlich und redaktionell eingebracht. Danken
möchte ich insbesondere meiner Sekretärin Beate Bukowski sowie Dr.
Alexandra Albert, Florian Ammerich, Sarah Gremm, Yvonne Schmid und
Quirin Weinzierl für ihre Unterstützung.

Speyer, im Oktober 2013 Mario Martini
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A. Pflegekammern als politische Idee
der Selbstorganisation eines Berufsstandes

Der Ruf nach einer landesgesetzlichen Etablierung von Pflegekammern
erschallt in Deutschland immer vernehmbarer. Nach dem Willen zahlrei-
cher Landesregierungen, insbesondere Bayerns, Niedersachsens sowie der
Länder Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, sollen die Mitglieder der
Pflegeberufe Teil einer öffentlich-rechtlichen Zwangskörperschaft werden.1

Nach dem Vorbild der Berufskammern für Ärzte und Apotheker soll die
Pflegekammer als Sprachrohr und Anwalt der Pflegenden die beruflichen
Belange der Pflegeberufe bündeln, nach außen vertreten und wirksam
durchsetzen.

I. Die Pflegeberufe – ein Berufsbild im Wandel

In der Forderung nach Gründung einer Pflegekammer drückt sich nicht
zuletzt das wachsende Selbstbewusstsein und Selbstverständnis einer Pro-
fession aus, die bislang im Schatten anderer Heilberufe agierte. Ihre Bedeu-
tung in einer modernen Gesellschaft wächst – insbesondere mit der Zahl
der Menschen, die auf ihre Dienstleistungen angewiesen sind. Der sich er-
höhende Stellenwert der Pflegeberufe bleibt nicht ohne Auswirkung auf die
Aufgabenverteilung im Gesundheitswesen. Die Angehörigen der Alten- und
Krankenpflegeberufe tragen im Gesundheits- und Pflegewesen schon heute
die personelle Hauptlast der Versorgung kranker und pflegebedürftiger
Menschen. Sie bilden die zahlenmäßig größte Gruppe im Gesundheits-
wesen. Die Pflegebranche beschäftigt mehr als 1 Million Menschen, ca.
680.000 davon in Vollzeit.2

Eine arbeitsteilige Gesellschaft wird in Zukunft noch stärker auf die pro-
fessionelle Unterstützung von Heilungsprozessen durch Pflegekräfte ange-
wiesen sein. Nur eine professionelle Pflege sichert ein angemessenes Ni-
veau staatlicher Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Leistungsfähige
Pflegekräfte sind ein integraler Bestandteil eines modernen Gesundheitssys-
tems. In einem qualitätsvollen Sozialversicherungssystem sollen sie ihre un-
verzichtbare Aufgabe nach der Vorstellung des Gesetzgebers eigenverant-

1 Zum aktuellen Stand der gesetzgeberischen Pläne siehe unten S. 21 ff.
2 Mihm, Der verkannte Wachstumstreiber, FAZ v. 30.11.2011, S. 19.



wortlich und selbstständig wahrnehmen:3 Pflege ist Beratung, Begleitung
und Betreuung Hilfebedürftiger.4 Ihr Auftrag besteht darin, entsprechend
dem allgemein anerkannten Stand wissenschaftlicher und medizinischer Er-
kenntnisse verantwortlich bei der Heilung und Linderung, Diagnose und
Verhütung von Krankheiten mitzuwirken.5 Dadurch soll sie zur Wieder-
erlangung, Verbesserung, Erhaltung und Förderung der physischen und psy-
chischen Gesundheit pflegebedürftiger Menschen beitragen, um ein Leben
in Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu ermöglichen.6

1. Wachsender Bedarf nach Pflegekräften,
insbesondere im Bereich der Altenpflege

Besonders deutlich wird der unverzichtbare Beitrag der Pflegenden zu ei-
ner qualitätsgerechten Gesundheitsversorgung auf der Folie des Berufs des
Altenpflegers. Der Bedarf nach Altenpflegekräften wächst in allen Ausbil-
dungsstufen unaufhaltsam.7 Einer der Gründe ist der demografische Wan-
del. Bis 2030 werden ca. 3,22 Millionen Deutsche pflegebedürftig sein –
ein Drittel mehr als heute.8

Aber nicht nur der demografische Wandel, sondern auch der Wandel der
Lebens- und Arbeitsbedingungen, insbesondere die Auflösung traditioneller
Familienstrukturen und die wachsende Zahl von Einpersonenhaushalten,
bringt es mit sich, dass professionelle Leistungen von Pflegediensten die fa-
miliäre häusliche Betreuung in zunehmendem Umfang ablösen. Während
die Zahl der stationär Betreuten zwischen 1999 und 2009 um 27% an-
wuchs,9 stagniert die Zahl der von Angehörigen unmittelbar betreuten Pfle-
gebedürftigen.10 Auch die Förderung der Familienpflege durch die gesetz-
lich ermöglichte Teilzeitbeschäftigung für pflegende Angehörige wird daran
voraussichtlich nichts substanziell ändern. Es ist vielmehr damit zu rechnen,
dass die Angehörigenpflege quantitativ eher an Bedeutung einbüßen wird.
Gegenwärtig rekrutiert die „Babyboomer“-Generation die Pflegenden; so-

16 A. Pflegekammern als politische Idee der Selbstorganisation

3 Vgl. § 3 Abs. 1 AltPflG.
4 Vgl. § 3 Abs. 1 AltPflG.
5 Vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 KrPflG.
6 Vgl. auch § 3 Abs. 1 S. 2 u. 3 KrPflG.
7 Vgl. dazu etwa Afentakis/Maier, Wirtschaft und Statistik 2010, 990 (991 ff.).
8 Mennicken/Augurzky, Der demografische Wandel und die Pflege – Die Heraus-

forderungen der Zukunft, in: Göke/Heupel (Hrsg.), Wirtschaftliche Implikationen
des demografischen Wandels, 2013, S. 193 (200). Vgl. auch etwa die Ergebnisse
des Pflegeheim-Rating-Reports 2013, Augurzky et al., Pflegeheim Rating Report
2013 – Ruhiges Fahrwasser erreicht, 2013.

9 Die Zahl der ambulant Betreuten stieg im gleichen Zeitraum um 34%.
10 Kersel/Lennartz, Stationärer Pflegemarkt im Wandel, 2011, S. 10.



bald diese aber selbst pflegebedürftig werden, wird es vielerorts an entspre-
chenden familiären Strukturen fehlen.11 Zusätzlich zu den im Jahre 2011
bereits zur Verfügung stehenden 870.000 Pflegeplätzen prognostiziert eine
Studie für das Jahr 2020 einen zusätzlichen Bedarf von 146.000 Plätzen,
für das Jahr 2030 von 353.000 Plätzen.12

So erfreuen sich die Anbieter von mobilen und stationären Pflegediensten
einer stark wachsenden Nachfrage. Die Pflegebranche gilt als die am meis-
ten unterschätzte nationale Wachstumsbranche.13 33 Milliarden Euro setzt
sie nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft gegenwärtig
jährlich um.14 Das Volumen wird voraussichtlich bis zum Jahr 2030 auf
46,5 Milliarden Euro steigen.15 In Relation zu anderen Gesundheitsleistun-
gen ist der Anstieg deutlich überproportional.16 Goldgruben sind Pfle-
geheime deshalb aber noch nicht. Ungeachtet der hohen Nachfrage kämpfen
viele Anbieter mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die hohen Kosten, ins-
besondere die hohe Personalintensität des Betriebes, begrenzen die Margen
oder sorgen, wie etwa im Falle eines der größten privaten Anbieter sozialer
Dienstleistungen, der Curanum AG, gar für Verluste.17

Aufgrund der stark wachsenden Nachfrage schaffen die Pflegebetriebe
im Vergleich zur übrigen Wirtschaft überdurchschnittlich viele neue Stel-
len. Bis zum Jahr 2020 wird ein zusätzlicher Bedarf von 220.000 Pfle-
gekräften geschätzt. 10 Jahre später werden es nach einer Prognose der
Bertelsmann Stiftung weitere 500.000 Vollzeitkräfte sein.18 Das bis dahin
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11 Mennicken/Augurzky (Fn. 8), S. 197.
12 Mennicken/Augurzky (Fn. 8), S. 202.
13 So schon BVerfGE 106, 62 (79) unter Hinweis auf das Gutachten des Sachver-

ständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, Bd. II, BR-Drucks.
267/01, S. 50; Mihm (Fn. 2).

14 Vgl. etwa Mihm (Fn. 2).
15 Mennicken/Augurzky (Fn. 8), S. 203. Noch 2009 waren es lediglich 30 Milliar-

den Euro, Mennicken/Augurzky, (Fn. 8), S. 195.
16 Mennicken/Augurzky (Fn. 8), S. 194.
17 Vgl. Curanum verbucht abermals Verlust, FAZ v. 29.2.2012, S. 17.
18 Rothgang/Müller/Unger, Themenreport „Pflege 2030“, 2012, S. 54. Eine an-

dere Berechnung (Mennicken/Augurzky [Fn. 8], S. 201) sieht 2020 im Rahmen von
verschiedenen Szenarien einen Bedarf zwischen 149.000 und 192.000 Pflegekräften
im Bereich der stationären und ambulanten Pflege, daneben weitere 31.500 Pflege-
fachkräfte in Krankenhäusern und 1500 in Rehabilitationseinrichtungen. Diese Zah-
len decken allerdings lediglich die Zunahme ab. Nimmt man den fluktuations-
bedingten Bedarf hinzu, der durch Verrentung oder Berufswechsel entsteht, werden
weitere 67.000 Pflegefachkräften und 88.000 Pflegehilfskräfte jeweils als Vollzeit-
stellen benötigt; Mennicken/Augurzky (Fn. 8), S. 201. Bis 2030 erwarten die Auto-
ren der Studie einen zusätzlichen Bedarf zwischen 120.000 und 175.000 Pflege-
fachkräften und 160.000 bis 225.000 Pflegehilfskräften, Mennicken/Augurzky
(Fn. 8), S. 201 f.


